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I. Häufige Fehler in Arbeitsverträgen 
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I .1 . Künd igungsf r is ten

I .2 . Aussch luss f r is ten

* Ausführungen gelten nur für Arbeitsverhältnisse ohne Tarifvertragsanwendung
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I.1. Kündigungsfristen

 Gesetzliche Kündigungsfrist, gemäß § 622 BGB (Nach der Probezeit)
• Arbeitnehmer: Vier Wochen (kein Monat!) zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats
• Arbeitgeber: Abhängig von dem Bestand des Arbeitsverhältnisses

 < zwei Jahre = Arbeitnehmer
 ≥ zwei Jahre = ein Monat zum Ende des Kalendermonats
 ≥ fünf Jahre = zwei Monate zum Ende des Kalendermonats
 ≥ acht Jahre = drei Monate zum Ende des Kalendermonats
 ≥ zehn Jahre = vier Monate zum Ende des Kalendermonats
 ≥ zwölf Jahre = fünf Monate zum Ende des Kalendermonats
 ≥ fünfzehn Jahre = sechs Monate zum Ende des Kalendermonats
 ≥ zwanzig Jahre = sieben Monate zum Ende des Kalendermonats

 Vertragliche Kündigungsfrist
• Keine längere Kündigungsfrist des Arbeitnehmer als die des Arbeitgebers
• Keine Unterschreitung der gesetzlichen Kündigungsfrist
• Längere als gesetzliche Kündigungsfristen und andere Kündigungstermine möglich
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I.2. Ausschlussfristen

 Ausschlussfristen besagen, dass arbeitsvertragliche Ansprüche verfallen, d.h. endgültig untergehen, 
wenn sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist nach Fälligkeit ("Ausschlussfrist") geltend gemacht 
werden.

 Jedoch zu beachten: 
• Einstufige Ausschlussfrist und zweistufige Ausschlussfrist
• Eine Frist von weniger als 3 Monaten ist unwirksam
• Formvorgabe bzgl. Geltendmachung

 Keine Vorgabe zur Form oder die Textform sind zulässig
 Schriftformvorgabe ist unzulässig

• Inhaltliche Eingrenzungen, welche zwingend ausdrücklich ausgenommen werden müssen:
 z.B. Mindestlohn, Arbeitnehmer-Entsendung, Arbeitnehmerüberlassung
 Ansprüche wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit
 Haftungsansprüche wegen einer vorsätzlichen Pflichtverletzung
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Einstufige und zweistufige Ausschlussfristen

1. Stufe:
Ansprüche müssen bis zu einem bestimmten 

Fristablauf (drei Monate) nach Fälligkeit gegenüber 
dem Vertragspartner geltend gemacht werden.  

2. Stufe:
Der zunächst gegenüber den Vertragspartner 

geltend gemachte Anspruch muss bei 
Verweigerung bzw. Nichterfüllung bis zu einem 

weiteren Fristablauf beim Arbeitsgericht geltend 
gemacht werden.

3 Monate

3 Monate

Insgesamt: bis zu 6 Monate



II. Abmahnung

DR.  GEBHARDT + MORITZ G + M.  ARBEITSRECHT – FÜR ARBEITGEBER

8

I I .1 . Grundsä tze

I I .2 . Besonderhe i ten



DR.  GEBHARDT + MORITZ G + M.  ARBEITSRECHT – FÜR ARBEITGEBER

9

II.1. Grundsätze

 Mit einer Abmahnung beanstandet der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer einen konkreten 
Pflichtverstoß seines Vertragspartners und fordert ihn auf, derartige Pflichtverstöße künftig zu un-
terlassen, um eine Kündigung zu vermeiden. Abmahnungen können von beiden Vertragsparteien 
ausgesprochen werden. 

 Eine Abmahnung muss zwingend eine Warn- und Hinweisfunktion erfüllen.

 Die zwingende Dreifaltigkeit einer Abmahnung: 

1) Das abgemahnte Verhalten möglichst genau beschreiben (Datum, Uhrzeit)
2) Das abgemahnte Verhalten deutlich als Vertragsverstoß bezeichnen und das dies zukünftig zu unterlassen sei
3) Aus der Abmahnung muss deutlich werden, dass im Wiederholungsfall eine Kündigung droht
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II.2. Besonderheiten

 Anzahl der Abmahnungen
 Ist das Verhalten überhaupt abmahnbar?
 „Faule-Eier-Theorie“ 

 Keine Sammelabmahnungen

 Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitnehmers auf die Abmahnung
 Hinnehmen
 Gegendarstellung
 Klage auf Entfernung 

 Entbehrlichkeit der Abmahnung
 Schwerwiegende Vertragsverletzung

• Straftaten im Rahmen des Arbeitsverhältnisses
• Androhung von Arbeitsunfähigkeit

 Ernsthafte und ausdrückliche Verweigerung des Arbeitnehmers
• Maskenverweigerer
• Arbeitsverweigerung



III. Kündigung durch Arbeitgeber
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I I I .1 . Anwendungsbere ich

I I I .2 . Künd igungsgründe

I I I .3 . Künd igungsschutz
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III.1. Anwendungsbereich

 Betriebsgröße, gemäß § 23 Abs. 1 S. 3 KSchG
 Keine Anwendung für Kleinbetriebe

• Mehr als 10 Arbeitnehmer (u.U. auch Mitarbeiter in Elternzeit und Dauererkrankte)
• Prozentuale Berücksichtigung nach Arbeitsstunden

 bis 20 Stunden pro Woche = 0,5 „Arbeitnehmer“
 bis 30 Stunden pro Woche = 0,75 „Arbeitnehmer“
 ab 40 Stunden pro Woche = 1,0 „Arbeitnehmer“

 Erfüllung der Wartezeit von sechs Monaten, gemäß § 1 Abs. 1 KSchG
 Probezeit
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III.2. Kündigungsgründe

 Personenbedingte Kündigung
 Gründe liegen in der Person = Arbeitnehmer ist dauerhaft nicht in der Lage seiner Arbeit nachzugehen

 Verhaltensbedingte Kündigung
 Gründe liegen im Verhalten = Arbeitnehmer stört mit einem Verhalten nachhaltig den Betriebsfrieden, 

verletzt vertragliche Pflichten oder das Vertrauensverhältnis ist zerrüttet

 Betriebsbedingte Kündigung
 Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers ist wegen dringender betrieblicher Erfordernisse nicht mehr 

möglich

 Außerordentliche Kündigung
 Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
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Personenbedingte Kündigung

 Voraussetzungen
 Negativprognose hinsichtlich des personenbedingten Umstandes
 erhebliche Beeinträchtigung der betrieblichen Interessen
 fehlende Weiterbeschäftigungsmöglichkeit („ultima ratio“-Prinzip)
 Interessensabwägung geht zu Lasten des Arbeitnehmers

 Beispiele
 Krankheit (sog. krankheitsbedingte Kündigung)
 Alkoholabhängigkeit
 fehlende Arbeitserlaubnis
 fehlende Fahrerlaubnis bei Kraftfahrern

 Besonderheiten bei krankheitsbedingter Kündigung
 Kündigung wegen „Dauererkrankung“, häufiger kurzer Erkrankung, krankheitsbedingter 

Leistungsminderung bzw. – unfähigkeit
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Verhaltensbedingte Kündigung

 Voraussetzungen
 (schuldhafte) Vertragsverletzung
 Verhältnismäßigkeit der Kündigung
 Interessensabwägung zu Lasten des Arbeitgebers

 Verhältnismäßigkeit
 Eine Abmahnung, Umsetzung oder Änderungskündigung darf nicht ein milderes Mittel zur Kündigung 

sein
 Vor Ausspruch einer verhaltensbedingten Kündigung ist deshalb regelmäßig die Erteilung einer 

Abmahnung erforderlich
• Exkurs: Nie zeitgleiche Abmahnung und Kündigung

 Beispiele
 Arbeitszeitbetrug
 unberechtigte Arbeitsverweigerung
 allg. Verstöße gegen Pflichten aus dem Arbeitsvertrag
 Beleidigung
 unerlaubte Nutzung dienstlicher Ressourcen



DR.  GEBHARDT + MORITZ G + M.  ARBEITSRECHT – FÜR ARBEITGEBER

16

Betriebsbedingte Kündigung

 Voraussetzungen
 Entfallen der bisherigen Beschäftigungsmöglichkeit
 Ordnungsgemäße Sozialauswahl - im Betrieb
 Keine anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit – im Betrieb oder Unternehmen
 Maßgeblicher Zeitpunkt – Zugang der Kündigung

 Beispiele
 Schließung eines Betriebes bzw. einer Betriebsabteilung
 Stellenabbau zur Personalkostenreduzierung oder wegen Rationalisierung
 Outsourcing
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Außerordentliche Kündigung

 Voraussetzungen
 Vorliegen von Tatsachen, auf Grund derer dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen beider Vertragsteile, die Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten Beendigung des 
Vertrages nicht zugemutet werden kann. 

 Frist für die Erklärung der Kündigung
 2 Wochen
 Die Frist begingt mit dem Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung 

maßgebenden Tatsachen Kenntnis erlangt.
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III.3. Kündigungsschutz

 Besonders geschützte Mitarbeitergruppen
 Schwangere
 Arbeitnehmer in Elternzeit
 Arbeitnehmer in Pflegezeit / Familienpflegezeit
 Schwerbehinderte
 Betriebsräte
 Datenschutzbeauftragte
 Immissionsschutzbeauftragte
 Strahlenschutzbeauftragte

 Kündigungsverbot
 während der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung



IV. Urlaub und Urlaubsabgeltung
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IV.1 . Grundsä tze des  Ur laubs

IV.2 . Ur laubsabge l tung
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IV.1. Grundsätze des Urlaubs

 Jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf bezahlten Urlaub
 Urlaubsanspruch entsteht voll, sobald das Arbeitsverhältnis 6 Monate besteht

 Teilurlaub gibt es nur, wenn der Arbeitnehmer vor Ablauf der 6 Monate bzw. wenn der Arbeitnehmer in der 
ersten Jahreshälfte ausscheidet

 Gesetzlicher Mindesturlaub beträgt 4 Wochen, d.h.
 24 Tage bei 6 Tage-Woche
 20 Tage bei 5 Tage-Woche
 16 Tage bei 4 Tage-Woche
 12 Tage bei 3 Tage-Woche
 8 Tage bei 2 Tage-Woche
 4 Tage bei 1 Tage-Woche

 Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf Zusatzurlaub von 5 Tagen pro 
Urlaubsjahr
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IV.2. Urlaubsabgeltung

 Grundsatz: Urlaub ist in Natur zu gewähren
 Keine generelle Verjährung von Urlaubsansprüchen
 Berechnung

 Gesamtarbeitsverdienst der letzten 3 Monate durch Anzahl der Arbeitstage der letzten 13 Wochen mal der 
ausstehenden Urlaubstage = Abgeltungsanspruch

 Beispiel bei 5 Tage-Woche: 6.000,00 Euro : 65 Arbeitstage x 10 Urlaubstage = 923,08 Euro

 Urlaub bei „Nichtnahme“ des Urlaubs
 „Lichtschalter-Prinzip“
 Arbeitgeber muss aktiv dafür sorgen, dass die Arbeitnehmer den Urlaub nehmen (Mitwirkungsobliegenheit)

 Urlaub bei dauerhaft erkrankten Arbeitnehmern
 Ebenfalls keine generelle Verjährung und es gilt ebenfalls das „Lichtschalter-Prinzip“
 Kam der Arbeitgeber seiner Mitwirkungsobliegenheit nach, verjährt der Urlaubsanspruch nach 15 Monaten

 Urlaub ist vererbbar



V. Hinweisgeberschutzgesetzgesetz

DR.  GEBHARDT + MORITZ G + M.  ARBEITSRECHT – FÜR ARBEITGEBER

22

Umsetzung der  sog .  Europä ischen “Whis t leb lower -Richt l in ie ”
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Hinweisgeberschutzgesetz

 Grundsatz
 Keine grundsätzliche neue Erfindung
 Bereits in § 84 Betriebsverfassungsgesetz ist das sog. Beschwerderecht verankert
 Das Hinweisgeberschutzgesetzt soll jetzt nur eine Anonymität der „Beschwerde“ garantieren

 Gesetz soll Personen schützen, die Verstöße im Rahmen der berufliche Tätigkeit melden 
bzw. von einer Meldung betroffen sind

 Gesetz gilt für Meldungen und Offenlegungen von Informationen über Verstöße die z.B. 
strafbewehrt oder bußgeldbewehrt sind 
 Geldwäsche, Produktionssicherheit, Umweltschutz, Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten
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Hinweisgeberschutzgesetz

 Bereits seit dem 02.07.2023 ist das Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft getreten
 Ab 50 Beschäftigte – Verpflichtung zur Errichtung einer internen Meldestelle

 Umsetzung
 Bis 249 Beschäftigte bis 17.12.2023
 Ab 250 Beschäftigten bis zum 02.07.2023

 Nichtumsetzung ist Ordnungswidrigkeit (Geldbuße bis zu 20.000,00 Euro)
 Übergangsregelung, sodass Ordnungswidrigkeiten erst ab 01.12.2023 verfolgt werden
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